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Vorwort  

 

Der vorliegende Beteiligungsbericht gibt einen systematischen Überblick über die 

Aufgabenerfüllungen in den städtischen Unternehmen und deren Wirkung auf die 

Daseinsvorsorge in der Stadt Bad Vilbel. Gegenüber dem Beteiligungsbericht 2020 sind 

Änderungen bei den jeweiligen Beteiligungsanteilen eingetreten. 

 

 Stand der Angaben in diesem Bericht:  

- Beteiligungsanteile zum 31.12.2020 

- Rechnungsergebnisse für das Geschäftsjahr 2020  

- Vertretung in den Gremien der Unternehmen zum 31.12.2020  

 

Das Grundgesetz sichert den Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Diese 

verfassungsrechtlich normierte Garantie der kommunalen Selbstverwaltung räumt den 

Kommunen, neben der Personalhoheit sowie der Finanz- und Vermögenshoheit, 

insbesondere auch die Organisationshoheit ein. Damit haben die Gemeinden das Recht 

zu entscheiden, auf welche Art und Weise – etwa in Form von Beteiligungen an privaten 

Unternehmen – sie die Erfüllung ihrer Aufgaben sicherstellen. Die Unterrichtung der 

Mandatsträger und der Bevölkerung soll in „geeigneter Form“ erfolgen. Die Stadt Bad 

Vilbel legt daher den jährlichen Beteiligungsbericht der Stadtverordnetenversammlung 

in öffentlicher Sitzung vor, legt ihn gemäß § 123a Abs. 3 HGO für eine angemessene 

Zeitdauer öffentlich aus und macht ihn zusätzlich durch die Veröffentlichung auf der 

Homepage der Stadt Bad Vilbel im Internet jedem Bürger zugänglich. Auf diese Weise 

soll auch beim Thema „Beteiligungen“ einmal mehr die von der Verwaltung gewohnte 

Bürgernähe gezeigt und darüber hinaus mehr Transparenz in das Handeln der 

Bürgervertreter gebracht werden. Nachfolgend legt die Stadt Bad Vilbel ihren 

Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 vor.  
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1. Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht 

 

Nach § 123a Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde zur 

Information von Gemeindevertretung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre 

Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. 

Diese Berichtspflicht besteht seit der Novelle der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), 

die im Jahr 2005 in Kraft getreten ist. Im Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen 

aufzuführen, an denen die Gemeinde mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder 

mittelbar beteiligt ist. Zu den Einzelheiten über die Form und den Inhalt des 

Beteiligungsberichts wird auf Punkt 5 (Beteiligungsbericht und Offenlegung) verwiesen; 

die Punkte 2 bis 4 dienen der Information. 

 

2. Allgemeines zur wirtschaftlichen Betätigung 

 

Der Begriff der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde ist gesetzlich nicht geregelt. 

Allerdings werden durch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) hohe Hürden 

festgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftliche Betätigung der 

Gemeinden überhaupt stattfinden darf. Durch diese gesetzlichen Bestimmungen sollen 

die Gemeinden bei der wirtschaftlichen Betätigung einerseits vor wirtschaftlichen 

Risiken bewahrt und anderseits die Privatwirtschaft vor einer Beeinträchtigung ihrer 

wirtschaftlichen Interessen geschützt werden. So darf sich die Gemeinde nach § 121 

Abs. 1 HGO nur dann wirtschaftlich betätigen, wenn 

 

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, 

2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur 

Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und 

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten  

 Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.    

 

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Nr. 3 

genannten Einschränkungen zulässig. 
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Ausnahmen werden durch § 121 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 der Hessischen Gemeindeordnung 

zugelassen. Danach liegt eine wirtschaftliche Betätigung nicht vor, wenn es sich um 

Tätigkeiten handelt, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Ausnahmen 

gelten auch auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der 

Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung und der 

Breitbandversorgung. Auch zur Deckung des Eigenbedarfs darf die Gemeinde 

wirtschaftlich tätig werden. 

 

3. Rechtsformen der wirtschaftlichen Betätigung 

 

Als Rechtsform für wirtschaftliche Unternehmen kommen beispielsweise in 

Betracht: 

 

3.1. Öffentlich-rechtliche Formen 

 

3.1.1 Eigenbetriebe 

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde. Es handelt sich um 

einen verselbständigten Betrieb mit eigener Betriebssatzung und eigenem 

Rechnungswesen, jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist 

wirtschaftlich aus dem Vermögen der Gemeinde ausgegliedert und gilt als 

Sondervermögen. 

 

3.1.2 Zweckverbände 

Zweckverbände sind rechtlich selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

die von kommunalen Gebietskörperschaften getragen werden. Sie dienen der 

kommunalen Zusammenarbeit bei regionalen Aufgaben. Für ihre Wirtschaftsführung 

gilt das Eigenbetriebsrecht entsprechend. 
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3.2 Privatrechtsformen 

 

3.2.1 Kapitalgesellschaften 

Wesentliches Merkmal der Kapitalgesellschaften ist die Ausgestaltung als 

selbstständige Einheit. Dazu gehören die körperschaftliche Organisation und die 

rechtliche Verselbständigung. Kapitalgesellschaften sind selbstständige juristische 

Personen mit eigenen Rechten und Pflichten. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) ist die von Kommunen am häufigsten für ihre wirtschaftliche Betätigung 

gewählte Rechtsform. Sie ist eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete 

Gesellschaft, an der sich die Gesellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital 

beteiligen. Die Haftung des jeweiligen Gesellschafters ist auf dessen Stammkapitalanteil 

begrenzt. Die GmbH kann zu jedem vom Gesetz zugelassenen Zweck errichtet werden 

(§ 1 GmbH-G). 

 

3.2.2 Genossenschaften 

Eingetragene Genossenschaften (eG) sind Körperschaften mit offener Mitgliederzahl. 

Zweck der Genossenschaften ist die Förderung der Wirtschaft oder des Erwerbs ihrer 

Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ziel der 

Genossenschaften ist daher nicht die eigene Gewinnerzielung, sondern die 

Unterstützung ihrer Genossen bei der Wirtschaftstätigkeit. Im Statut (Satzung) der 

Genossenschaft ist festgelegt, ob und welche Nachschusspflicht seitens der Genossen 

im Falle eines Konkurses besteht. Die Eintragung der Genossenschaft erfolgt im 

Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichts. 

 

4. Beteiligung der Gemeinde an Gesellschaften 

 

Bei Beteiligungen erwirbt die Gemeinde Anteile an einem rechtlich selbstständigen 

Unternehmen mit der Absicht, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung eines 

Unternehmens zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung auszuüben. Durch eine 

Beteiligung erwirbt die Gemeinde Miteigentum und Mitbestimmungsrechte bei einem 

Unternehmen.                     
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Die Voraussetzungen für die Gründung oder Beteiligung an einer Gesellschaft sind in § 

122 HGO geregelt. Danach darf eine Gemeinde eine Gesellschaft, die auf den Betrieb 

eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran 

beteiligen, wenn 

 

1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO vorliegen (vgl. hierzu Punkt 2 des  

 Beteiligungsberichtes), 

 

2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen  

 ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist, 

 

3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat  

 oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält, 

 

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit  

nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche 

Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften 

geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt 

und geprüft werden. 

 

5. Beteiligungsbericht und Offenlegung 

 

Wie bereits unter Punkt 1 (Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht) dargelegt wurde, 

ist der Gemeinde durch die Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 

2005 u. a. die Pflicht auferlegt worden, jährlich einen Beteiligungsbericht aufzustellen. In 

dem Beteiligungsbericht sind alle Beteiligungen aufzuführen, bei denen die Gemeinde 

mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. In § 123a HGO wird 

hierzu ausgeführt: 

 

(1) Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit 
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jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts 

zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar 

beteiligt ist. 

 

(2) Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über 

 

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die  

 Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 

 

2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, 

 

3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens,  

die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die 

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der 

Gemeinde gewährten Sicherheiten, 

 

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO für das Unternehmen. 

 

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 des 

Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) bezeichneten Umfang (Hinweis: entweder die 

Mehrheit der Anteile oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit 

anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile), hat sie darauf hinzuwirken, 

dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer 

ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr 

gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Die Angaben sind 

in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die genannten Personen ihr 

Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die 

Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften 

des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden. 
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Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu 

erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des 

Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind 

berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen (§ 123a Abs. 3 HGO). 

 

Nach diesen Vorschriften sind im Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel folgende 

Beteiligungen aufzunehmen: 

 

1. Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel (Anlage 1) 

Stand 31.12.2020 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

2. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (Anlage 2) 

Stand 31.12.2020 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

3. Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG (Anlage 3) 

Stand 31.12.2020 = letzter geprüfter Jahresabschluss 

 

In den Anlagen wird zunächst der Gegenstand des Unternehmens, die 

Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe usw. beschrieben. Die Ertragslage 

und die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des jeweiligen Unternehmens sind aus der 

ebenfalls beigefügten Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht 

(Eigenbetrieb Stadtwerke und Stadtwerke GmbH) bzw. dem Geschäftsbericht (GBW) zu 

entnehmen. 
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Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

(Stand 31.12.2020) 

 

Anschrift Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

Theodor-Heuss-Str. 51 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel 

 

Gründungsjahr vor 1948 

 

Betriebssatzung Eigenbetriebssatzung in der Fassung vom 31.12.2019 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Zweck des Eigenbetriebs sind der Kauf, der Bau und die 

Veräußerung von Immobilien, der Abschluss von Miet- 

oder vergleichbaren Verträgen über solche Immobilien 

sowie der Betrieb von Bädern/Kurbädern sowie 

verwandter Betriebszweige oder Nebenbetriebe hierzu, 

soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen Interesse des 

Eigenbetriebs geboten sind und der Stadtentwicklung 

der Stadt Bad Vilbel dienen. 

 

Handelsregister Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 41755 

 

Stammkapital Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt zum 

Bilanzstichtag 18.711.265,00 EUR. 

 

Organe Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und 

die Betriebskommission. 
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Betriebsleiter Klaus Minkel, Erster Betriebsleiter 

Rüdiger Milke, Kfm. Betriebsleiter 

Klaus Rotter, Techn. Betriebsleiter 

 

Aufgaben der 

Betriebsleitung 

Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung 

selbstständig geleitet, soweit das Eigenbetriebsgesetz 

oder die jeweils gültige Eigenbetriebssatzung nichts 

anderes bestimmen. Ihr obliegt insbesondere die 

laufende Betriebsführung. 

 

Vertretung des 

Eigenbetriebes 

 

   

 

Die Betriebsleitung vertritt den Eigenbetrieb in allen 

Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der 

jeweils gültigen Eigenbetriebssatzung nicht der 

Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung 

obliegen. 

 

Betriebskommission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Betriebskommission besteht aus 16 Mitgliedern: 

 

3 Mitglieder des Magistrats der Stadt Bad Vilbel: 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Erster Stadtrat Sebastian Wysocki 

- Stadtrat Udo Landgrebe 

 

11 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung: 

- Kurt Liebermeister 

- Oliver Junker 

- Herbert Anders 

- Andreas Cleve 

- Manuel Cordes 

- Rolf Bender 

- Klaus Arabin 
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Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

- Isil Yönter 

- Clemens Breest 

- Thomas Reimann 

- Raimo Biere 

 

2 Mitglieder des Personalrates: 

- Andreas Pfaff 

- Ibrahim Cicek 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 HGO ist festzustellen, 

dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der öffentliche 

Zweck wird u.a. durch die Wohnraumversorgung in Bad 

Vilbel gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch in einem 

angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der 

Stadt Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Aufgrund des 

Steuerungsinteresses innerhalb des Konzerns ist die 

Übertragung an einen privaten Dritten nicht möglich, 

bzw. nicht zielführend. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

 

Jahresabschluss zum 31.12.2020 von Schüllermann und 

Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-

beratungsgesellschaft, Dreieich 
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Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 

(Stand 31.12.2020) 
 

Anschrift Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 

Theodor-Heuss-Str. 51 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

Gesellschaftsvertrag Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 06.06.1994, 

zuletzt geändert durch Änderung vom 16.09.2013 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit 

Strom, Gas, Wasser, Wärme und Energie, die Beförderung 

von Personen im öffentlichen Nahverkehr und der Betrieb 

von Tiefgaragen und Parkhäusern, der Betrieb von Bädern 

und des Kurhauses; der Erwerb von Immobilien, die 

Bebauung von Grundstücken sowie der Abschluss von 

Miet- oder vergleichbaren Verträgen über solche 

Immobilien, soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen 

Interesse der Gesellschaft geboten sind und der 

Stadtentwicklung der Stadt Bad Vilbel dienen.  

 

Handelsregister Frankfurt am Main HRB 72053 

 

Stammkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.000.000,00 

EUR. 

 

Gesellschafter                           Stadt Bad Vilbel (Alleingesellschafterin) 
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Gesellschafter- 

versammlung 

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages ist der 

Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel der Vorsitzende der 

Gesellschafterversammlung. Die Stadt wird durch den 

Magistrat in der Gesellschafterversammlung vertreten. 

 

Geschäftsführung Herr Klaus Minkel zeichnet alleinverantwortlich für alle 

Aufgaben und Verantwortungen in Zusammenhang mit 

der Beteiligung an der WV Energie AG, der BBV 

Versorgungs GmbH und den Projektgesellschaften, 

deren Geschäfte von der WV Ernergie AG oder deren 

Tochtergesellschaften geführt werden sowie den 

Bäderbereich und den Parkhausbau. 

Herr Dr.-Ing. Ralph Franke verantwortet als 

Geschäftsführer „Allgemein“ alleinverantwortlich die 

restlichen Aufgabenbereiche des Unternehmens. 

 

Geschäftsführer:  

- Dr.-Ing. Ralph Franke 

- Klaus Minkel 

 

Aufsichtsrat 

 

 

 

 

 

 

Gesellschafterversammlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Jörg Löffler (stellv. Vorsitzender) 

- Irene Utter 

- Karl-Peter Schäfer 

- Christian Kühl 

- Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn 

 

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Erster Stadtrat Sebastian Wysocki 

- Stadträtin Christine Foege 

- Stadtrat Klaus Minkel 

- Stadträtin Heike Freund-Hahn (verstorben am 17.04.2020) 

- Stadtrat Dr. h.c. Jörg-Uwe Hahn (ab 19.05.2020) 

- Stadtrat Udo Landgrebe 
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Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 Abs. 1 HGO ist 

festzustellen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der 

öffentliche Zweck wird durch die beschriebenen 

Aufgabenfelder gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch 

in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit 

der Stadt Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Schließlich sind 

keine Anhaltspunkte erkennbar, dass der Zweck ebenso 

gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

werden kann. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

Jahresabschluss zum 31.12.2020 von RGT TREUHAND 

Revisionsgesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft, Frankfurt am Main 

 

Unmittelbare  

Beteiligungen  

der Gesellschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 20%: 

- Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren  

   Niddatals, Karben 

- KNK Kraftwerksbeteiligung GmbH & Co. KG,  

   Bad Vilbel 

- KNK Vineta GmbH, Bad Vilbel 

 

> 20%: 

- VBV Wind GmbH, Bad Vilbel 

- vivi-power GmbH, Viernheim 

- Windpark Geisberg GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Greiner Eck GmbH & Co. KG, Viernheim 

- Windpark Wolfersheck GmbH & Co. KG, Viernheim 

- BBV Versorgungs GmbH, Langen (Hessen) 

- WV Energie AG, Bad Vilbel 

- Conergia Energieeffizienz GmbH, Bad Vilbel 

- OstseeWindEnergie GmbH, Bad Vilbel 

 

Weitere Mitteilungen 

gemäß § 123a HGO 

Die Aufwendungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates 

betrugen TEUR 36. 
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Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG 

(Stand 31.12.2020) 

 

Anschrift Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG 

Am Hainwinkel 14 

61118 Bad Vilbel 

 

Rechtsform Eingetragene Genossenschaft 

 

Gründungsjahr 1908 

 

Satzung vom 29. Juni 2009 

 

Gegenstand des 

Unternehmens 

Zweck der Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG, Bad 

Vilbel, ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch 

eine gute, sichere und sozial verantwortbare 

Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten 

in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, 

errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann 

alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, 

des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden 

Arbeiten übernehmen. Hierzu gehören 

Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden 

und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche 

und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.  

 

Genossenschaftsregister Amtsgericht Frankfurt am Main, GnR Nr. 8104 

 

Anzahl der Mitglieder 1.278 Mitglieder mit 11.275 Geschäftsanteilen 

 

Stammkapital 2.363.855,00 EUR 
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Anteil der Stadt Bad Vilbel 3.150 Geschäftsanteile (27,31 %) 

 

Organe Mitgliederversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand 

 

Vorstand - Nancy Kabisch (Vorsitzende) 

- Hans-Günther Spitz (ehrenamtlich) 

- Manfred Cleve (ehrenamtlich) 

 

Aufsichtsrat - Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender) 

- Edwin Lotz (stellv. Vorsitzender) 

- Ingrid Wagner 

- Otto Dietz 

- Sigrid Wansner 

- Otto Dietz (am 14.10.2020 verstorben) 

 

Vertretung der 

Genossenschaft 

 

 

 

Wirtschaftliche Betätigung 

gem. § 121 Abs. 1 HGO 

 

 

 

Gemäß Genossenschaftsregister wird die Genossenschaft 

durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 

vertreten. 

 

Betreffend der Prüfung nach § 121 HGO ist festzustellen, 

dass alle Voraussetzungen erfüllt sind. Der öffentliche 

Zweck wird durch die Wohnraumversorgung in Bad Vilbel 

gerechtfertigt. Die Betätigung steht auch in einem 

angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt 

Bad Vilbel und ihrem Bedarf. Schließlich sind keine 

Anhaltspunkte erkennbar, dass der Zweck ebenso gut 

und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt 

werden kann. 

 

Letzter geprüfter 

Jahresabschluss 

 

Geschäftsjahr 2020 
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Prüfungsverband Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft e.V., 

Frankfurt am Main 

Zustimmung der  

Mitglieder des 

Vorstandes/Aufsichts- 

rates zur Veröffentlichung 

ihrer Bezüge gemäß  

§ 123a Abs. 2 HGO 

ja/ nein 

Die Genossenschaft macht außerdem von Ihrem Recht 

Gebrauch, im Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 338 

Abs. 3 HGB bzw. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben zu den 

Bezügen des Vorstandes/Aufsichtsrates im Sinne des § 

285 Satz 1 Nr. 9 HGB machen zu müssen. 
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Beteiligungen der Stadt Bad Vilbel 

(Stand 31.12.2020) 

 

Beteiligung Zweck Prozent Stammkapital Anteil Stadt 

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel Immobilien 100 % 18.711.265,00 EUR 18.711.265,00 EUR 

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH Gas, Wasser, Strom, ÖPNV 100 % 4.000.000,00 EUR  4.000.000,00 EUR 

Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG Wohnungsbau 27,31 % 2.363.855,00 EUR 645.750,00 EUR 

Frankfurt Ticket RheinMain GmbH Ticketverkauf 5 % 26.000,00 EUR 1.300,00 EUR 

Frankfurter Volksbank eG Genossenschaftsbank 0,00064718 % 92.708.535,16 EUR 600,00 EUR 

Nassauische Heimstätte Wohnungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH 
Wohnungsbau 0,00461664 % 127.430.070,00 EUR 5.883,00 EUR 

KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH Förderung der Kultur 1,2 % 25.000,00 EUR 300,00 EUR 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anlage | 5 

                  Stadt Bad Vilbel – Beteiligungsbericht 2020  

 

 

Mitgliedschaften der Stadt Bad Vilbel 

- jährlicher Aufwand über 500 EUR - 

(Stand 31.12.2020) 

 

Institution Betrag in 

EUR 

Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel 223.600,00 

Regionalverband FrankfurtRheinMain 168.501,05 

Wasserverband NIDDA 156.151,05 

Zweckverband Regionalpark Niddaroute 93.310,05 

Gemeinnützige Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH 66.916,00 

Hess. Städte- und Gemeindebund e.V. (HSGB) 25.712,32 

Gemeinsamer örtlicher Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung  23.988,19 

Tierheim Wetterau e. V. 15.218,56 

Wasserverband NIDDER-SEEMENBACH 9.092,08 

Hessischer Verwaltungsschulverband (KdöR) 6.223,89 

Hessischer Heilbäderverband e.V. 5.500,00 

Förderverein Hospiz Wetterau e. V. 5.000,00 

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V. - KAV Hessen 4.258,05 

KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH 4.078,80 

Behindertenhilfe Wetteraukreis gGmbH 3.476,00 

Landschaftspflegeverband Naturschutzfonds Wetterau e. V. 3.401,00 

Kreisfeuerwehrverband Wetterau 2.719,20 

Freiherr vom Stein-Institut 2.029,92 

Stadtmarketing Bad Vilbel e. V. 2.000,00 

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) 1.828,16 

Deutscher Bühnenverein e. V. 1.700,00 

Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im VKU e.V.  1.027,50 

Förderverein Besucherinitiative Burgfestspiele Bad Vilbel e.V. 780,00 

Gesellschaft der Freunde und Förderer der HfMDK e.V. 500,00 

827.011,82 
 




